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Weitner · Menschenrechte, besondere Pflichten und globale Gerechtigkeit



In der zeitgenössischen politischen Philosophie wird kontrovers diskutiert, ob sich besondere Pflichten gegenüber Mitbürgern mit einer universalistischen Ethik vereinbaren lassen. Schulden wir unseren Landsleuten mehr als Menschen außerhalb unserer Gesellschaft? Worin bestehen diese besonderen Pflichten? Und wie verhalten sie sich zu allgemeinen Pflichten, die wir gegenüber allen Personen haben? Um diesen Fragen nachzugehen, wird zunächst eine Konzeption der Menschenrechte entwickelt, die sich stark am Werk von Alan Gewirth orientiert, aber auch aktuelle Menschenrechtstheorien kritisch einbezieht. In einem zweiten Teil geht die Untersuchung von der Ebene der Rechte auf die Ebene der Pflichten über. Die zentrale These des Buches besagt, dass es zwei Kategorien besonderer Pflichten gegenüber Mitbürgern gibt: Menschenrechtspflichten und Pflichten der Verteilungsgerechtigkeit. Während Menschenrechtspflichten als bloß zugewiesene und spezifizierte allgemeine Pflichten verstanden werden können, beruhen Gerechtigkeitspflichten auf einem instrumentellen Konzept der Gleichheit, welches erst durch die besondere Verbindung, in der Staatsbürger zueinander stehen, Bedeutung erlangt.



Thomas Weitner



Menschenrechte, besondere Pflichten und globale Gerechtigkeit Eine Untersuchung zur moralischen Rechtfertigung von Parteilichkeit gegenüber Mitbürgern



15.05.13 08:48



Weitner · Menschenrechte, besondere Pflichten und globale Gerechtigkeit



Thomas Weitner



Menschenrechte, besondere Pflichten und globale Gerechtigkeit Eine Untersuchung zur moralischen Rechtfertigung von Parteilichkeit gegenüber Mitbürgern



mentis MÜNSTER



Gedruckt mit Unterstützung des Förderungs- und Beihilfefonds Wissenschaft der VG Wort Einbandabbildung: © picsfive – Fotolia.com



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.



Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem ∞ ISO 9706 und alterungsbeständigem Papier 



© 2013 mentis Verlag GmbH Eisenbahnstraße 11, 48143 Münster, Germany www.mentis.de Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk sowie einzelne Teile desselben sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zulässigen Fällen ist ohne vorherige Zustimmung des Verlages nicht zulässig. Printed in Germany Einbandgestaltung: Anne Nitsche, Dülmen (www.junit-netzwerk.de) Druck: AZ Druck und Datentechnik GmbH, Kempten ISBN 978-3-89785-827-5



Meinem Großvater Heinrich Jennen, der mich Sorgfalt lehrte



Inhaltsverzeichnis



Danksagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



9



Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



11



TEIL I: EINE THEORIE DER MENSCHENRECHTE 1 2 2.1



Konzeptionelle Bestimmung der Menschenrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



21



2.2



Begründung der Menschenrechte . . . . . . . . . . . . . . . . Übereinstimmungstheorien und praktische Konzeptionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Der reflexive Begründungsansatz von Alan Gewirth . . . . .



33 33 41



3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5



Inhalt der Menschenrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwei basale Menschenrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abgeleitete Menschenrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zum Verhältnis von Bürger-und Menschenrechten . . . . . Gibt es ein Menschenrecht auf Demokratie? . . . . . . . . . . Politische Legitimität, Souveränität und Intervention . . .



. . . . . .



49 49 52 65 69 83



4



Adressaten der Menschenrechte . . . . . . . . . . . . . . . . .



89



5 5.1 5.2 5.3



Einwände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Die pragmatistische Kritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ›Asiatische‹ Werte und Menschenrechte . . . . . . . . . . . . . . . Keine Rechte ohne Pflichten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



95 95 97 108



TEIL II: BESONDERE PFLICHTEN GEGENÜBER MITBÜRGERN 6 6.1 6.2 6.3



Besondere Pflichten gegenüber Mitbürgern – eine konzeptionelle Bestimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . Die Bedeutung besonderer Pflichten für die common sense-Moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Was bedeutet ›Mitbürger‹? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Systematik der moralischen Pflichten . . . . . . . . . . . . . . . .



119 119 121 123



8



6.4 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9



Inhaltsverzeichnis



Formale und inhaltliche Bestimmung besonderer Pflichten gegenüber Mitbürgern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prima facie-Einwände gegen besondere Pflichten . . . Unparteilichkeit und Zustimmungsfähigkeit . . . . . . . . . . . Sind besondere Pflichten kollektiv selbstwidersprüchlich? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Die partikularistische Kritik an der Begründung besonderer Pflichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Besondere Menschenrechtspflichten und das Argument der moralischen Arbeitsteilung . . . . . . . . Die konsequentialistische Variante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Die deontologische Variante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vorzugswürdigkeit der einzelstaatlichen Ordnung und strukturelle Alternativen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vergleich der beiden Varianten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einwände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



125 129 129 131 134 139 140 146 155 162 165



Besondere Gerechtigkeitspflichten und globale Verteilungsgerechtigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verteilungsgerechtigkeit, Ungleichheit und Deprivation . . Theorien globaler Verteilungsgerechtigkeit . . . . . . . . . . . . Globaler Egalitarismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intranationaler Egalitarismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fünf Gründe gegen Ungleichheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . Globale und innerstaatliche Umverteilung . . . . . . . . . . . . . Fazit: Besondere Gerechtigkeitspflichten gegenüber Mitbürgern? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



244



10.1 10.2 10.3 10.4 10.5



Alternative Begründungsmodelle für besondere Pflichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dankbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reziprozität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zustimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Millers ethischer Nationalismus . . . . . . . . . . . . . . .



249 249 252 254 257 261



11



Schlussbetrachtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



267



Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



273 288 289



9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10



175 176 182 185 202 214 237



Danksagung



Mein größter Dank gebührt meinem Doktorvater Prof. Dr. Klaus Steigleder, für das Vertrauen, das er in mich – einen Quereinsteiger in der Philosophie – gesetzt hat, seinen exzellenten fachlichen Rat, sein stets offenes Ohr und die angenehmste Arbeitsatmosphäre, die ich in meiner universitären Laufbahn erlebt habe. Frau Prof. Dr. Corinna Mieth möchte ich herzlich für die Übernahme des Korreferates danken. Herrn Prof. Dr. Helmut Pulte danke ich für die umfangreiche Unterstützung bei meiner Bewerbung für ein Stipendium der Research School. Herrn Prof. Dr. Pardey danke ich für die freundliche Bereitstellung seiner Räumlichkeiten. Der Research School der Ruhr-Universität Bochum danke ich für die finanzielle und organisatorische Unterstützung, ohne die ich meine Dissertation im gegebenen Zeitrahmen nicht hätte fertig stellen können. Dem Rektorat der Ruhr-Universität Bochum danke ich für die finanzielle Unterstützung beim Besuch von zwei internationalen Konferenzen. Den Auditorien verschiedener Konferenzen bin ich für ihre kritischen Anregungen dankbar. Besonders danke ich den Teilnehmern des Graduiertenforums Philosophie Ruhr am KWI in Essen, des 9. Kongresses der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie, des 12. Kongresses der Deutschen Philosophischen Gesellschaft, des Kolloquiums ›Aktuelle Themen der politischen Philosophie und Rechtsphilosophie‹ und des Doktorandenkolloquiums des Arbeitsbereichs Angewandte Ethik für ihre konstruktiven Vorschläge. Meinem Kollegen und Freund Patrick Schulte danke ich für eine schöne gemeinsame Zeit im Büro, auf die ich mit Freude zurück blicke. Unsere intensiven Diskussionen, nicht nur über fachliches, werde ich vermissen. Dem gesamten Arbeitsbereich für Angewandte Ethik – namentlich Joschka Haltaufderheide, Simone Heinemann, Janelle Pötzsch, Corinna Rubrech, Dr. Kirsten Schmidt, Dr. Patrick Schulte, Hannes Stappmanns, Martina Tomczak und Daniela Zumpf – danke ich für eine sehr freundliche und angenehme Atmosphäre. Prof. Thomas M. Scanlon, Ph.D. von der Harvard University danke ich für die freundliche Genehmigung, sein unveröffentlichtes working paper »When does equality matter?« zitieren zu dürfen. Folgenden Personen danke ich für wertvolle Hinweise: Simone Heinemann, Prof. Dr. Corinna Mieth, Dr. Christian Neuhäuser, Dr. Patrick



10



Danksagung



Schulte, Fabian Schuppert, Ph.D., Hannes Stappmanns, Prof. Dr. Klaus Steigleder und Zofia Stemplowska. Für eine sehr zeitintensive Auseinandersetzung mit dem Text möchte ich gesondert Dr. Patrick Schulte und Prof. Dr. Klaus Steigleder danken. Mein persönlicher Dank gilt meiner Mutter Claudia Jennen, meiner Partnerin Anna Klabunde, meinen Geschwistern Katharina und Benjamin sowie meinen Freunden Stefan Merkl, Philipp Steinbach, Sebastian Striewski und Eike Strunk.



Einleitung



[T]hough most liberal democracies have overcome the thought that differences between men and women, blacks and whites, heterosexuals and homosexuals can plausibly justify different bundles of rights and entitlements, they have yet to question whether the difference between citizens and non-citizens [. . .] justifies the massive difference in the relative importance which liberal democratic states attribute to the needs and interests of these different categories of persons. Daniel Weinstock (1999, 521)



In der aktuellen Debatte um globale Gerechtigkeit spielt die Frage, ob sich besondere Pflichten gegenüber Mitbürgern rechtfertigen lassen, eine entscheidende Rolle. Angesichts der Armut in vielen Ländern und der massiven globalen Ungleichheiten scheint die besondere Berücksichtigung der Interessen der eigenen Landsleute, wie sie in nahezu allen modernen Staaten gängige politische Praxis ist, einer weitverbreiteten Intuition zu widersprechen. Diese kosmopolitische Intuition besagt, dass eine vom moralischen Standpunkt aus betrachtet irrelevante Eigenschaft wie die Staatsbürgerschaft keinen Einfluss auf die Rechte, Chancen und materiellen Lebensbedingungen einer Person haben darf. Warum sollte die Lotterie der Geburt bestimmen, über welche Möglichkeiten ein Mensch verfügt? Ist es nicht ungerecht, dass ein Kind, welches in Sambia geboren wird, eine durchschnittliche Lebenserwartung von 35 Jahren hat, ein Kind, das in Kanada zur Welt kommt, dagegen im Mittel 72 Jahre alt wird (WHO 2004, 132f.)? Der kosmopolitischen Intuition zufolge sollten wir die Überzeugung aufgeben, dass wir Menschen, bloß weil sie unsere Mitbürger sind, mehr schulden als anderen Menschen, genauso wie wir die Überzeugung aufgegeben haben, dass Geschlecht oder Hautfarbe bestimmen, über welche Rechte und Pflichten eine Person verfügt. Folglich sollten die Bürger wohlhabender Staaten ihren Reichtum nicht unter sich, sondern mit allen Menschen teilen, um auf diese Weise globale Armut und Ungleichheit zu beseitigen. Der kosmopolitischen steht jedoch eine verbreitete partikularistische Intuition entgegen. Viele Menschen erachten die Forderung, ihren Wohlstand global umzuverteilen, um auf diese Weise die Bedürfnisse von Menschen in fernen Ländern zu befriedigen, für zu weitreichend. Der Grund hierfür sei, dass wir eine Verpflichtung haben, zunächst für das Wohlergehen unse-



12



Einleitung



rer eigenen politischen Gemeinschaft zu sorgen; die Interessen der eigenen Mitbürger hätten Priorität gegenüber den Interessen von ›Fremden‹: Charity begins at home. Der Grund für die erlaubte, vielleicht sogar verpflichtende Bevorzugung sei die besondere Verbindung, in der Mitbürger zueinander stehen. Deswegen sei es auch gerechtfertigt, dass Staaten zuvorderst für das Wohl ihrer eigenen Bürger sorgen und beispielsweise nur einen geringen Teil ihres BIP für Entwicklungshilfe aufwenden. Die vorliegende Arbeit ist der Versuch, die kosmopolitische und die partikularistische Intuition philosophisch gehaltvoll zu interpretieren und beide miteinander in Einklang zu bringen. Im Mittelpunkt werden die Fragen stehen, ob sich besondere Pflichten gegenüber Mitbürgern rechtfertigen lassen, wie eine solche Rechtfertigung gestaltet sein muss, welchen Inhalt diese Pflichten haben und wie sie sich zu allgemeinen moralischen Pflichten verhalten. Diese Fragen werden seit Beginn der Debatte um globale Gerechtigkeit Anfang der 1970er Jahre diskutiert. Einige Autoren deuten besondere Pflichten gegenüber Mitbürgern als assoziative Pflichten, die zwischen Angehörigen derselben Nation – verstanden als kulturell definierte Gemeinschaft – entstehen. Andere versuchen, besondere Pflichten mit Rekurs auf Dankbarkeit, Reziprozität, Arbeitsteilung oder einen hypothetischen Vertrag auf allgemeine moralische Pflichten zu reduzieren. Eine dritte Gruppe bestreitet hingegen, dass sich besondere Pflichten gegenüber Mitbürgern vor dem Hintergrund einer universalistischen Ethik globaler Reichweite begründen lassen. Trotz der großen Vielfalt von Ansätzen konnten die genannten Leitfragen bisher nicht befriedigend beantwortet werden. Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich dazu beitragen, diese Forschungslücke zu schließen. Es ist offensichtlich, dass das gewählte Thema nicht nur für den akademischen Diskurs relevant ist, sondern auch mit einer Reihe praktisch-politischer Probleme zusammenhängt. Ob und in welcher Weise Staaten ihre Bürger im Vergleich zu Nicht-Mitbürgern bevorzugen dürfen, hat normative Implikationen für die Gestaltung verschiedener Bereiche der Außenund Wirtschaftspolitik: Sind Staaten (und damit ihre Bürger) verpflichtet, die absolute Armut in anderen Ländern zu bekämpfen? Dürfen Regierungsvertreter globale Institutionen zum Vorteil ihrer Bürger gestalten? Sind materielle Ungleichheiten zwischen Bürgern verschiedener Staaten in gleicher Weise kritikwürdig wie Ungleichheiten zwischen Mitbürgern? An verschiedenen Stellen der Arbeit werde ich untersuchen, welche Implikationen meine Ergebnisse für diese Anwendungsfelder haben. Die Beantwortung der genannten Forschungsfragen kann nicht allein durch eine Betrachtung der Ebene der Pflichten geleistet werden, sondern bedarf der Einbeziehung der Ebene moralischer Rechte. Dieser Einsicht ist die Struktur der vorliegenden Arbeit geschuldet. In Teil I entwickle ich in Anlehnung an Alan Gewirth eine Theorie der Menschenrechte, welche die
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normative Grundlage für die gesamte Arbeit bildet. Durch die Beantwortung der Frage, worauf alle Menschen qua ihres Menschseins einen Anspruch haben, wird der oben geschilderten kosmopolitischen Intuition Rechnung getragen. In Teil II verlagert sich der Fokus auf die Ebene der Pflichten und wendet sich damit der partikularistischen Intuition zu. In diesem Teil – besonders in den Kapiteln 8 und 9 – werden die skizzierten Leitfragen bearbeitet. In Abgrenzung zu verschiedenen Autoren liefert Kapitel 1 eine vorläufige Bestimmung des hier verwendeten Menschenrechtsbegriffs. Menschenrechte sind demnach universelle, prima facie generelle, potentiell konditionale moralische Ansprüche, die allen Menschen in gleicher Weise zukommen und sowohl negative als auch positive Pflichten generieren. Nachdem ich einige für die Arbeit zentrale Termini definiert habe, verteidige ich die Unterscheidung zwischen positiven und negativen Rechten. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Begründung der Menschenrechte. Zunächst zeige ich auf, warum die in der gegenwärtigen Debatte populärsten Theorien – Übereinstimmungstheorien und praktische Konzeptionen – nicht überzeugen. Anschließend stelle ich ausführlich Alan Gewirths reflexive Begründungsstrategie vor, die in einem obersten Moralprinzip, dem Principle of Generic Consistency (PGC), und den beiden basalen Menschenrechten auf Freiheit und ›Wohlergehen‹ mündet. Gewirths Ansatz ist zentral für die gesamte Arbeit, da ich mich seiner Gütertheorie und seiner Begründungsstrategie anschließen werde. In Kapitel 3 wird zunächst untersucht, welche Pflichten die basalen Menschenrechte für sich genommen generieren. Anschließend zeige ich auf, wie auf Grundlage der basalen Menschenrechte mittels der Implikations- und der instrumentellen Methode ein Katalog von 15 abgeleiteten Menschenrechten begründet werden kann. Dieser Katalog umfasst sowohl Freiheitsrechte als auch Partizipations- und soziale Teilhaberechte. Des Weiteren gehe ich auf das Verhältnis von Bürger- und Menschenrechten ein und weise die traditionelle Deutung der Bürgerrechte als eine von den Menschenrechten zu unterscheidende Kategorie von Rechten zurück. Ein eigenes Unterkapitel beschäftigt sich mit Begründung und Inhalt des Menschenrechts auf Demokratie. Dort argumentiere ich für die prozedurale Begründung dieses Rechts und weise die häufig vorgebrachte instrumentelle Begründung zurück. Im letzten Unterkapitel beleuchte ich den Zusammenhang von Menschenrechten, politischer Legitimität, Souveränität und (humanitärer) Intervention. Die Gewährleistung so genannter grundlegender Menschenrechte wird als notwendige und hinreichende Bedingung für die Anerkennung der Legitimität einer politischen Ordnung ausgewiesen. Kapitel 4 beschäftigt sich mit den Adressaten der Menschenrechte. Ich zeige auf, dass die Menschenrechte als Ansprüche an Individuen und an
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Institutionen verstanden werden müssen. Damit grenze ich mich sowohl von Thomas Pogges institutioneller Menschenrechtstheorie als auch von interaktionalen Ansätzen ab. Kapitel 5 beschließt den ersten Teil mit der Widerlegung von drei Einwänden, die häufig gegen auf Menschenrechten basierende Ethiken erhoben werden. Ausführlich gehe ich auf den Vorwurf ein, die Menschenrechte als genuin westliches Moralkonzept seien mit ›asiatischen‹ Werten unvereinbar. Kapitel 6 führt schließlich in die Thematik der besonderen Pflichten ein. Zunächst stelle ich die Bedeutung besonderer Pflichten gegenüber Mitbürgern für die Alltagsmoral heraus, welche als Ausgangspunkt für eine philosophische Reflexion fungieren sollte. Anschließend wird der für die Arbeit zentrale Terminus ›Mitbürger‹ definiert und eine Systematik der moralischen Pflichten vorgestellt, die sich an der konzeptionellen Bestimmung der Menschenrechte orientiert. Zuletzt bestimme ich die Klasse der besonderen Pflichten gegenüber Mitbürgern in formaler und inhaltlicher Hinsicht. Kapitel 7 beschreibt drei prima facie-Einwände gegen besondere Pflichten bzw. gegen den Versuch, besondere Pflichten durch universelle Moralprinzipien zu begründen. Ziel dieses Kapitels ist es, besondere Pflichten – trotz ihrer alltäglichen Relevanz – als moralphilosophisches Problem auszuweisen und damit den Rechtfertigungsdruck für die folgenden Ausführungen zu erhöhen, die eine Antwort auf die skizzierten Einwände liefern müssen. Die Kapitel 8 und 9 behandeln jeweils eine Klasse besonderer Pflichten gegenüber Mitbürgern und stellen die zentralen Kapitel der vorliegenden Arbeit dar. Kapitel 8 beschäftigt sich mit besonderen Menschenrechtspflichten, die mit Hilfe des Arguments der moralischen Arbeitsteilung (AmA) begründet werden, welches direkt an die in Teil I entwickelte Menschenrechtstheorie anknüpft. Das AmA besagt, dass jeder Bürger gegenüber seinen Mitbürgern die Pflicht hat, die Institutionen seines Staates durch die Befolgung der Gesetze und das Zahlen von Steuern zu unterstützen, da auf diese Weise die Rechte aller Menschen effektiv und nachhaltig gewährleistet werden. Das Staatensystem wird als ein globales System zur Teilung moralischer Arbeit konzeptionalisiert, in dem unter idealen Bedingungen die Bevorzugung von Staatsbürgern untereinander allen zugutekommt. Besondere Menschenrechtspflichten stellen demnach zugewiesene und spezifizierte allgemeine moralische Pflichten dar, die Menschenrechten korrespondieren. Nachdem ich sowohl die konsequentialistische als auch die deontologische Variante des AmA vorgestellt habe, gehe ich auf die Vorzugswürdigkeit einer einzelstaatlichen Ordnung im Vergleich zu einem Weltstaat ein. Es folgt ein Vergleich der beiden Varianten des AmA. Zum Abschluss des Kapitels entkräfte ich fünf prominente Einwände. Im Zuge dieser Erwiderung wird das AmA entschieden erweitert und modifiziert.
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menschenrechte und staatlichkeit are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained using ...
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MAGISTERARBEIT Gerechtigkeit und ... 

scher Vorteil gegenÃ¼ber der lediglich technisch verschiedenen Negativen ..... 76 Mit unverdienten Ressourcen sind geldwerte Vorteile fÃ¼r eine Person gemeint, ...
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Landgrabbing und Menschenrechte - FIAN Deutschland 

Design: Bas Coenegracht. FIAN International. FIAN Ã–sterreich. FIAN Deutschland www.fian.org www.fian.at www.fian.de [email protected] office@fian. ...... Rolle von EU-Akteuren im Ausland | 43 the impact of biofuels production on de- veloping countrie
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Gerechtigkeit 

Das Einstehen fÃ¼r SchwÃ¤chere,. Ausgebeutete und Ausgegrenzte gehÃ¶rt zum Auftrag der Heilsarmee. Damit drÃ¼cken wir unsere SolidaritÃ¤t aus.
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selbstbestimmung gerechtigkeit und gesundheit 

The Book selbstbestimmung gerechtigkeit und gesundheit normative aspekte von public health wurzburger vortrage zur is free to download and read online at ...
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MAGISTERARBEIT Gerechtigkeit und ... 

kredit. 18 zur Ankurbelung des lahmenden Nachkriegskonsums (Douglas ..... GeneralsekretÃ¤r Hubertus Heil in WELT ONLINE vom 28.10.2007) zum Ausdruck. .... Diskussion verschiedener Methoden zur Festlegung und Berechnung des ...
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besondere behandlungs und 

the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand.
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AusteritÃ¤tspolitik und Menschenrechte - Arbeiterkammer 

22.12.2013 - zumindest der transnationalen Banken und Unternehmen, deren ..... Im Vergleich zu anderen Finanzinstitutionen verfÃ¼gt der IMF Ã¼ber die.
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Landgrabbing und Menschenrechte - FIAN Deutschland 

Entities in Land Grabbing outside the European Union, erstellt von Saturnino. M. Borras Jr., Philip ..... sie treten Joint Ventures bei. Zwar haben europÃ¤ische EFIs ...
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AusteritÃ¤tspolitik und Menschenrechte - Arbeiterkammer 

22.12.2013 - Christoph MÃ¶llers, The German Constitutional Court says â€œJa zu Deutschland! ...... trade unions, nor are they regulated by any of the guarantees ...
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Aufzeichnungs- und Aufbewahrungs- pflichten bei ... - RSW AG 

berater ist nicht mÃ¶glich. Bei den Aufzeichnungen sind Kassenbuch und ... nahmen, Ausgaben, Einlagen, Entnahmen) eines Betriebs. Die Eintra- gungen in das ...
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Rechte und Pflichten aus dem Beherbergungsvertrag 

Nur in FÃ¤llen hÃ¶herer Gewalt, etwa bei Naturkatastrophen wird der Inhaber des Beherbergungsbetriebes von der Leistung frei. Quelle: Formulierungsvorschlag ...










 


[image: alt]





Besondere Klangerlebnisse 

Einbetten. EMail · Auf einer Stufe mit Bob Dylan · David Munyon gastiert im. ... Benutzerdefinierte Such. Suchen. Blaulicht · Jobs Politik Panorama. Service.
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Rechte und Pflichten aus dem Beherbergungsvertrag: 

Nur in FÃ¤llen hÃ¶herer Gewalt, etwa bei Naturkatastrophen wird der. Inhaber des Beherbergungsbetriebes von der Leistung frei. 8. Bitte beachten Sie, dass wir ...
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andersons alte pflichten landmarken chronik und ... AWS 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Andersons Alte Pflichten. Landmarken Chronik Und Zeittafel Der Freimaurerei Aus Heutiger Und Historischer. You can ge
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III. Pflichten (auszugsweise) - Volksbank Halle 

Die Anforderungen an Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen sind an den. â€žanzuwendenden Kriterienâ€œ zu messen. Sie mÃ¼ssen ihren Pflichten ...
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